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AUSZUG qus dem Beschlussregister des Stqdtrqtes

Öffentliche Sitzung vom 05. Oktober 2020

TAGESORDNUNG: Sttidtische Stroßenverkehrsordnung - Genehmigung einer
Ergönzungsverordnung betreffend:

h) die Einrichtung eines Durchfohrtsverbots, oußer ftir
den Ortstverkehr, ob Koperberg bis zum Denkmol
(Seite Werthkopelle)

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehr vom 16. Möz 1968 ;

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege (SryO) vom 1, Dezember 1 975

Aufgrund des Ministeriellen Erlqsses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

die Ergönzungs-

ln Enruögung, doss, ous Verkehrssicherheitsgninden sowie um die durch den
Tronsitverkehr ezeugte Verkehrsbelostung zu reduzieren, die Zufohrt der
seitenstroße werthplotz (seite werthkopelle), ob Koperberg bis zum Denkmol,
verboten sein muss, mit Ausnohme für den Ortsverkehrl

ln Enruögung, doss dos vorherige Gutochten bei der zustöndigen Beomtin des
Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur ongefrogt wurde;

ln Enruögung, dqss es sich doher empfiehlt, ein Durchfohrtsverbot der Seitenstrqße
Werthplotz (Seite Werthkopelle), ob Koperberg bis zum Denkmol, mit Ausnohme für
den Ortsverkehr, einzurichten;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss,

beschließt
13 JA-stimmen (Ecolo, PFF-MR, SPplus),

I NE|N-stimmen (CSP),

. die Einrichtung eines Durchfohrtsverbots, oußer für den Ortsverkehr, in der
Seitenstrqße Werthplotz ob Koperberg bis zum Denkmol zu genehmigen;

. die stödtische Stroßenverkehrsordnung entsprechend onzupossen.

Artikel 1:

Ein Durchfohrtsverbot mit Ausnohme für den Ortsverkehr, in der Seitenstroße
Werthplotz (Seite Werthkopelle), ob Koperberg bis zum Denkmolwird eingerichtet

Artikel 2:
Eine Beschilderung vom Typ C1 mit dem Zusotzschild vom Typ lo mit dem Vermerk
,,Except6 Cireulotion Locole Außer Ortstverkehl' der ollgemeinen
Strqßenverkehrsordnung wird on den in Froge kommenden Stellen ongebrocht
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Artikel 3:
C.egenwOrtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge meindedekretes veröffe ntl icht

Für den Stodtrot

Der Generoldirektor,
gez. Bernd LENTZ

Bernd
Generold r

Für gleich loutenden Auszug:
EUPEN, den 9. Oktober 2O2O

Die Vorsi?ende,
gez. Cloudio NIESSEN

Cloudio
Bürg


